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GELEITWORT

Die Errichtung des Bundesgerichtshofs und der Bundesanwaltschaft vor 75 Jahren am
1.Oktober 1950 sind freudiger Anlass für das vorliegende Werk. Gemeinsam mit dem
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof Jens Rommel und der Präsidentin der
Rechtsanwaltskammer beim Bundesgerichtshof Dr. Brunhilde Ackermann möchten wir
rückblickende Bilanz ziehen, kritische Standortbestimmung wagen und vorsichtig in die
Zukunft schauen.

Als größtem der fünf obersten Gerichtshöfe des Bundes ist dem Bundesgerichtshof nicht
nur die rechtsprechende Gewalt in Zivil- und Strafsachen anvertraut, ihm sind auch auf die
justiziellen Berufe bezogene Sonderzuständigkeiten zugewiesen, die im Anwalts- und
Notarsenat sowie im Dienstgericht des Bundes wahrgenommen werden. Vervollständigt
werden die Sondersenate durch den Kartellsenat mit Zuständigkeiten auch für das Energie-
wirtschaftsrecht, die Senate für Landwirtschaftssachen, Patentanwaltssachen, Wirtschaftsprü-
fersachen und für Steuerberater- und Steuerbevollmächtigtensachen. Hinzu treten die eng
mit der Arbeit des Generalbundesanwalts verbundenen umfangreichen Zuständigkeiten der
Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs.

Diese vielfältigen Aufgaben zeichnen das Bild einer die Lebenswirklichkeit der Bürgerin-
nen und Bürger stark prägenden Institution. Aber auch umgekehrt prägen sich verändernde
Lebensverhältnisse seit jeher die Arbeit am obersten Gerichtshof für das Gebiet der ordent-
lichen Gerichtsbarkeit. In dieser Wechselbeziehung wurden aus Anlass des 25-jährigen
Bestehens des Bundesgerichtshofs die stürmische Entwicklung der Lebensverhältnisse seit
seiner Errichtung hervorgehoben und nach 50 Jahren insbesondere die Herausforderungen,
die mit der Rechtsangleichung und der Wiederherstellung der Rechtseinheit im wiederver-
einigten Deutschland verbunden waren. Musste es nach 25 Jahren als Errungenschaft ange-
sehen werden, dass der Bundesgerichtshof nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft seinen festen Platz als Organ der Rechtspflege in
einem Rechtsstaat gefunden hatte, konnte der erst kürzlich verstorbene ehemalige Präsident
des Bundesgerichtshofs Dr. h.c. Karlmann Geiß nach 50 Jahren vom Bundesgerichtshof als
Hort des Rechts, einer Stätte kritischer Vernunft und einem Pfeiler demokratischer Gleich-
heit aller vor dem Recht sprechen.

Heute gilt es, diesen festen Platz im Rechtsstaatsgefüge zu erhalten und zu stärken, aber
auch gegen Widerstände zu verteidigen. Angriffen auf die Institutionen des Rechts ist
ebenso entschieden wie nachhaltig entgegenzutreten. Im Bewusstsein eines Versagens des
Rechts und des dramatischen Scheiterns der Justiz in den Zeiten des Nationalsozialismus
sowie während des Bestehens der Deutschen Demokratischen Republik sind sich der Bun-
desgerichtshof, die Bundesanwaltschaft und die Rechtsanwaltschaft beim Bundesgerichtshof
ihrer gemeinsamen Verantwortung gewahr, auch in Zukunft für einen starken Rechtsstaat in
der europäischen Rechtsfamilie einzustehen.

Die grundlegenden Ansprüche an den Zivil- und Strafprozess sind über die Jahrzehnte
hinweg weitgehend gleich geblieben: die allgemeinen Verfahrensgrundsätze der ZPO und
der StPO sind in ihren zentralen Aussagen unverändert und stellen zurecht weiterhin die
Bürgerinnen und Bürger mit ihren subjektiven Rechten in den Mittelpunkt der verfassungs-
rechtlich gebotenen Justizgewährung in einem fairen Verfahren. Dass im Zivilrecht eine sin-
gular zugelassene, dem Revisionsrecht verpflichtete Anwaltschaft eingerichtet ist, erleichtert
die Durchsetzung des Justizgewährungsanspruchs auf einem einheitlich hohen Niveau
anwaltlicher Vertretung und ermöglicht den Instanzgerichten eine konzise Rechtsprechung
auf der Basis höchstrichterlicher Entscheidungen.



VI Geleitwort

Die bewährten Verfahrensmaximen und der verantwortungsvolle Umgang mit den be-
grenzten Ressourcen der Justiz müssen weiterhin das Leitbild prägen, dem wir uns verpflich-
tet fühlen.

Der von Kontinuität geprägte Rahmen unserer gerichtlichen Verfahren darf indes nicht
darüber hinwegtäuschen, dass Rechtsprechung und Strafverfolgung in den vergangenen
Jahrzehnten Quantensprünge gemacht haben. Aus der Nachkriegsordnung heraustretend
und nach der weitgehenden Bewältigung der durch die Wiedervereinigung Deutschlands
bedingten Aufgaben haben sie sich der Europäisierung und Internationalisierung des Rechts
gestellt, die zu Veränderungen der Rechtswirklichkeit geführt haben und weiter führen
werden.

Bundesgerichtshof, Bundesanwaltschaft und die Rechtsanwaltschaft beim Bundes-
gerichtshof haben sich in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur in selbstverständlichem
Dialog mit dem Bundesverfassungsgericht verstanden, sondern immer tiefer auch mit den
europäischen Partnern vernetzt. Die institutionelle Zusammenarbeit in etlichen justiziellen
Netzwerken, die guten kollegialen Kontakte zwischen Bundesgerichtshof, Europäischem
Gerichtshof, dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sowie der europäischen
Staatsanwaltschaft, insbesondere der ganz selbstverständlich gewordene Dialog zwischen den
Gerichten durch das Vorabentscheidungsersuchen zum Europäischen Gerichtshof zeigen
den langen Weg aus der national gedachten Rechtsordnung hin zu einer neu verstandenen
Rechtsfamilie der Einigkeit in Vielfalt. Es freut mich daher besonders, dass der Präsident des
Bundesverfassungsgerichts Prof. Dr. Stephan Harbarth und der Präsident des Europäischen
Gerichtshofs Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Koen Lenaerts dieser fruchtbaren Zusammenarbeit mit
Beiträgen in der vorliegenden Festschrift Ausdruck verleihen.

Die fortschreitende Digitalisierung und der Einsatz künstlicher Intelligenz lassen eine
weitere dynamische Veränderung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Ver-
hältnisse erwarten. Solche Entwicklungen sind bereits jetzt und werden künftig verstärkt
Gegenstand vielfältiger Fragestellungen in der Rechtsprechung sein. Zugleich arbeitet der
Bundesgerichtshof im Verbund mit den anderen Bundesgerichten und den Justizen der
Länder an der Modernisierung seiner Verfahren und Prozesse. Die Digitalisierung und ein
klug austarierter Einsatz künstlicher Intelligenz werden wesentliche Bedingungen dafür sein,
die Aufgaben im Bereich der Rechtspflege weiterhin effektiv wahrnehmen zu können.

Im Bewusstsein der hohen Bedeutung einer präzisen höchstrichterlichen Rechtsprechung
sind alle beim Bundesgerichtshof eingerichteten Senate, die Bundesanwaltschaft und die
Rechtsanwaltschaft beim Bundesgerichtshof der Bitte, in dieser Festschrift Entwicklungs-
linien der Rechtspflege des obersten Gerichtshofs für das Gebiet der ordentlichen Gerichts-
barkeit zu zeichnen, selbstverständlich nachgekommen, haben Tradition und Gegenwart
aufgegriffen und mitunter einen Blick in die Zukunft gewagt. Alle Beiträge zeigen zugleich
die großen Vorzüge auf, die ein methodisch und dogmatisch geprägtes Recht mit sich bringt
und zugleich, wie vielgestaltig Wege zu einer Problemlösung sein können.

Mein großer Dank gilt allen Autorinnen und Autoren, die zu dieser Schrift beige-
tragen haben. Ebenfalls gedankt sei der herausragenden Arbeit des Redaktors RiBGH
Prof. Volker Sander, der in unendlicher Mühe und Akkuratesse, mit Weitsicht und Klug-
heit den gesamten Prozess der Entstehung dieses Werkes begleitet und unter Mithilfe von
RiOLG Dr. Ole Sachtleber betreut hat. Dank auch dem Verlag C.H.Beck und Frau Anna
von Bonhorst, die mit ihrem Team für die kompetente verlegerische Begleitung und profes-
sionelle Umsetzung Sorge getragen haben.

Möge dem Bundesgerichtshof, möge der Bundesanwaltschaft und möge der Rechts-
anwaltschaft beim Bundesgerichtshof eine gute Zukunft im Dienst des Rechts beschieden
sein!

Bettina Limperg, im Juni 2025
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